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KönigreichBayern. brings- und Musterschule verbunden, »welcheunter der Leitung

Statut und Lehrplan der Kreis-Lehrerinnenbildungsanftalt für
Und Aufsicht des Anftalts-Vorstandes sieht«

Niederbayern. Vom 9. Februar 1877. HI. Unterrichtsgegenstände.

Staatsministerium des Innern für Kirchen- nnd §.5. Als solchewerden bestimmt:

Schulaiigelegenheiten. Seine Majestät der König ha- a) gemeinschaftliche für die Präparandinnenschule und

ben allergnädigst zu genehmigen geruht, daß für die Kreis-. für das Lehrerinnenseminar:
«

Lehrerinnenbildungsanstalt von Niederbahern das nachfolgende Religion, deutsche und französischeSprache, Arith-
Statut und der demselben beigefügte Lehrplan erlassen werde. metik, Geographie, Geschichte, Naturkunde (Naturge-
München den 9. Februar 1877. schichte und Naturlehre), Schönschreiben (in der Prä-

Dr. v. Lutz. parandinnenschule zum-Abschlufse zu bringen), Zeich-
Der Generalsekretär: nen, Musik (Gesang, Violine, Klavier), weiblicheHand-

Ministerialrath
»

arbeiten und Turnen;
Nr. 1630. v. ·Bezold. b) dazu als besondere für das Lehrerinnen-Seminar:

—————

«

Elemente der Rauinlehre, Unterrichts- und Erzie-

L Statut der Kreis-Lehrertmnenbildungsanstalt hungskuiidemit einem kurzen Abrifse ihrer Geschichte,

für Niederbayerw II praktisches Schulhalten.

1. Zweck und Charakter der Anstalt. §'f.6·dEntegichtsggenständemSitAusnkahme
des

KIN-. .

»
» viers in o iga . om urnen und ingeii önnen einze ne

. . .. . . ..

’

te im Violinspiele solche welche die hierfür erforderliche An-
derli e all emeine und ad o walten. :

rlch
. --

» «. .

c?2 gDieselbeist greixsnälslckeFschFFlTUIISSZT
ge

Miitln
lage nicht besitzen,vollstandig durch den Direktor nach Verneh-

- « a Un « an en e T muiig des Lehrerrathes dispenfirt werden·der Kreisgemeinde vorbehaltlich besonderer Zuschüsseaus Zen- -
- -

2

tralsondsdotirt und unterhalten. Dieselbe hat ihren Sitz in stoffeåesiifdelimSålxxsiJelzlizifklfeslt1ITsfeatzlig
und Verwale dev Lehr-

Straubingund ist zunächstfür Lehranits-Kandidatinnen aus dem
lv V

«

«g
·

.

PesterungsbezirkeNiederbayern bestimmt; doch können, wenn
«

»

orstand- LehrpelspnaL Dienstperspnal der

hierzu DIEAnstalt Raum bietet, auch Kaiididatinnen aus ande-
)

»

Anstalt
·

ren Regierungsbezirkennoch Aufnahme finden, §. 7. Au der Spitze der Anstalt steht ein dem Jnspektor
Die Anstalt besi t nit ..ck.

. .

S
»

.

e
eines Lehrerseminares gleichstehender Vorstand, welcher den Ti-

des Kreises den ChaktzakterlMärzgekgolcilfucäeskedxcghlxläskgzttxgzytel »K.Direktorder Kreislehrerinnenbildungsanstalt für Nieder-
Njchtkathokjkenzugelassen Werden für welche)sodann die Erwei- bayern«führt,

aus der Reihe der theoretisch uiidpraktisch ge-

luiig gesonderten Religionsunteriichtesdurch einen Geistlichen blldejsnsPangogen
entnommen Wird Und zugleich Hauptlehrer

oder Lehrer der betreffenden Konfessjon statt
«

der s Malt It«

zufinden hatte. . . .

.

§»Z« Das Zusammenleben der Zöglinge ist lediglich auf »

§. 8. Dem Direktor sind beigegeben.
.

» . wei den Seniinarlehrern gleichstehende Oberlehrer und
den Unterricht beschrankt. Die Sorge für Wohnung uiid Ver- iz s

z
· ·

pflegung ist Sache der Zöglinga
zwei weitere Lehrer oder Lehreriniieii mit der Stellung der Pra-

, ·

. parandenlehrer, welche den Unterricht in den Hauptgegenstän-
Il. Gliederung und Einrichtung der Anstalt. den der Anstalt nach Anordnung des Direktors zu«ertheilen ha-
§.—4.Die Anstalt gliedekt sichM» ben- und theoretischund praktisch pädagogifchgebildet fein müssen,

a) eine Präparandinnen-Schulemit 3 Jahreskursen,
s

eine Lehrerin für weibliche Haiidarbeiten,
b) ein Lehrerinnen-Seminarmitvorläufig2 Jahreskursen eine Lehrerin und eine Hilfslehreriii für die Seminar-Ue-

ZUHAUsbildungder Seminaristinnen im praktischen Schul- buiigsschule, dann die erforderliche Anzahl von Nebenlehrern
halten llt Mit dem Seminare eine zweiklassigeEleinentar-Ue«- für Religion- Französisch-Zeichneth Musik- TUVUCUs
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Der Direktor und die-Oberlehrer der Anstalt, welche ge-

genüber der Kreisgemeinde die Rechte der Staatsdiener haben,
werden von Seiner Majestät dem König, das übrige

Lehrpersonal wird in widerruflicher Weise-«auf Vorschlag der

Kreisregierung vom k. Staatsministerium des Innern für Kir-

chen- und Schulangelegenheiten ernannt.

Die Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten und an der

Uebungsschule genießen die allgemeinen Rechte der öffentlichen
Volksschul-Lehrerinnen.

Eine Bedingung sowohl des Eintritts in das Amt als des

Verbleibens in demselben bildet für das weibliche Lehrpersonal
der Anstalt die Ehelosigkeit.
§. 9. Der Direktor ist mit der ganzen Leitung der Anstalt

in technischer, disziplinärer und administrativer Beziehung unter

persönlicherVerantwortung betraut; er hat insbesondere:
l; die einheitliche und normativmäßige Durchführung des

Unterrichtsplanes mit dem Rechte der erforderlichen Anordnung
zu überwachen und zu diesem Zweckedie Unterrichtsstunden Von

Zeit zu Zeit in den verschiedenen Kurer zu besuchen, um sich
über Ordnung und Methode des Unterrichtes Kenntniß zu ver-

schaffen;
2. für die Aufrechthaltung der Disziplin in und außer

dem Anstaltsgebäude Sorge zu tragen;
3. die ökonomischenInteressen der Anstalt wahrzunehmen,

die Verwaltung derselben zu führen und die Amtsgeschäftezu

besorgen.
Er berichtet unmittelbar an die k. Regierung und empfängt

von dieser die veranlaßten Entschließungen
Er hat sich insbesonders auch die Ermittlung entsprechen-

der Wohnungen für die Kandidatinnen angelegen fein zu las-

sen und im Verkehre mit den Hausleuten 2c. über das häus-

liche Leben, das Verhalten und den Fleiß der Zöglinge sich in

beständigerKenntnißzu erhalten.

Kein Zögling darf eine Wohnung ohne Genehmigung des

Direktors beziehen oder gegen dessen Verbot beibehalten.

§..10. Der Direktor hat die Obliegenheit, am Anfange
und von Zeit zu Zeit auch während des Schuljahres das Lehr-
personal der Anstalt zu einer Konserenz zu versammeln, worin

die jeweils schwebenden Angelegenheiten der Anstalt zu bespre-
chen und die Wahrnehmungen und Erfahrungen der einzelnen
Lehrer und Lehrerinnen rücksichtlichdes Fleißes und Betragens,
sowie der Fortschritte der Zöglinge gegenseitig auszutauschen
sind. Die Zahl der abzuhaltenden Konserenzenwird durch das

Bedürfniß bestimmt. Jn jedem Semester sollen es mindestens
drei sein.

Einen besonderen Gegenstand der Anfangs-Konserenz je-
den Semesters bildet die Festsetzung des Lehr- und Stunden-

planes, dann das Ausmaß und die Organisation der Haus-
und Schulaufgaben.

Stimmberechtigt in der Konserenz ist jeder ordentliche Leh-
rer und jede ordentliche Lehrerin der Anstalt. Die Beschlüsse
werden« durch Stimmenmehrheit gefaßt.

Bei Stimmengleichheit giebt der Vorsitzende den Ausschlag.
Das über jede Konserenz auszunehmende und von allen

Anwesenden zu unterzeichnende Protokoll ist mit dem Jahres-
berichte der Anstalt der k. Kreisregieruug einzusenden.

Jn wie weit der Direktor verpflichtet ist, auch an der Lei-«
tnng der Fortbildung der Schuldienstexpektantinnen und der Leh-
rerinnen sich zu betheiligen, bleibt späterer Bestimmung vor-

behalten.
·

§. 11. Alle Lehrer und Lehrerinnen haben den ihnen über-

tragenen Unterricht nach dem vorgeschriebenen Lehrplan pflicht-
gemäß zu ertheilen. Jedem ordentlichen Lehrer und jeder or-

dentlichen Lehrerin wird von dem Direktor eine bestimmte

Klasse zugewiesen, worin sie für den Unterricht und die Schul-
zncht zunächstverantwortlich sind.

Dieselben können bis zu 22 wöchentlichenLehrstunden ver-

pflichtet werden und haben sich auch in den Nebengegenständen
der Anstalt, für welche sie qualifizirt sind, verwenden zu lassen.

Dem ersten der Oberlehrer kommt im Verhinderungsfalle
des Direktors die Vertretung desselben zu.

Jeder Lehrer und jede Lehrerin ist nicht blos für Zucht
und Ordnung der Schülerinnen während der treffenden Unter-

richtsstnnde verantwortlich, sondern verpflichtet, den Direktor in

der Handhabung der Disziplin und in der Ueberwachung der

Zöglinge in und außer der Anstalt zu unterstützenund hierin,
wie auch in den anderen Dienstesbeziehungen dessen Anord-

nungen und Weisungen pünktlichzu vollziehen.
§.12. Für die Besorgung der verschiedenen häuslichen

Geschäfte in der Anstalt, der Reinigung, Beheizung, Beleuch-

tung, der Vornahme von Gängen 2c. wird vom Direktor mit

Genehmigung der k. Regierung aus Dienstvertrag ein Hauswi-
ster (zugleich Anstaltsdiener und Pförtner) aufgenommen, wel-

cher dem Direktor zum unbedingten Gehorsam verpflichtet ist.

v. Aufsicht«

§. 13. Die nächste Aufsicht über die Anstalt führt die

Kreisregierung von Niederbayern, Kammer des Innern, an

welche der Direktor nach dem Schlusse eines jeden Schuljahres
über den Gesammtzustand und die Bedürfnisse der Anstalt ei-

nen ausführlichen Bericht zu erstatten hat.
Die höhereAufsicht übt das k; Staatsministerium des Jn-

nern für Kirchen- und Schulangelegenheiten, welches von Zeit
zu Zeit durch einen Abgeordneten von dem Stande der An-

stalt Kenntniß nehmen wird.

§.14. Dem Landrathe und dem ständigen Landraths-
Ausschusse bleiben die durch das Gesetz vom 28. Mai 1852,
die Landräthe betreffend, eingeräumten Befugnisse vorbehalten.

§.15. Das Verhältniß der kirchlichen Oberbehörden zu
der Anstalt in Hinsicht auf Religionsunterricht und religiöses
Leben der Zöglinge hat sich nach den Bestimmungen der Ver-

fassungsurkunde zu bemessen.
VI. Ordnung des Schuljahres und Aufnahme der

Zöglinge.

§.16. Das Schuljahr beginnt mit dem l. Oktober und

endigt mit dem 8. August.
Außer den hierdurch bedingten Herbstferien finden noch

14tägige Ferien zur Osterzeit, vom Samstag vor Palmsonntag
bis zum Montag nach der Osterwoche statt. Jm Uebrigen darf
der Unterricht nur an Sonn- und Feiertagen und den poli-
tischen Festtagen unterbrochen werden. Das Anssetzen einzel-
ner Unterrichtsstunden oder ganzer Arbeitstage ist nicht gestat-
tet. Jn Krankheits- und sonstigen Verhinderungsfälleneinzel-
ner Lehrer ist zunächstvon dem Direktor für die erforderliche
Stellvertretung zu sorgen und bei längererDauer die Entschlie-
ßung der Aufsichtsstelle zu erholen.

§.17. Vorerst sind in das Lehrerinnen-Seminar nicht

mehr als 50, .

in die Präparandinnenschulenicht mehr als 80,
in die Seminar-Uebungsschule nicht mehr als 40 Zöglinge

auszunehmen.
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§« 18. Die Aufnahme in die Präparandinnen-Schulefin-

det am Beginne des Schuljahres statt. Der Eintritt in den

I. Kurs der Präparandinnen-Schuleist«bedingt:
1. durchdas zurückgelegte13. Lebensjahr und legale Nach-

weise über den Genuß eines dieser Altersstufe angemessenen
Elementar-Unterrichtes;

,

,

2. durch ein bezirksärztlichesZeugniß über gute Gesund-

heit und Nichtvorhandensein von körperlichenGebrechen, welche
dem Lehrberusehindernd entgegenstehen;

Z. durch Erstehung einer Prüfung aus allen Gegenständen,

welche schulordnungsmäßigfür das 7. Schuljahr der Volksschule

vorgeschrieben sind.
Die Voraussetzung für den Eintritt in einen höherenKurs

bildet auszer dem entsprechenden Lebensalter und legalen Zeug-
nifsen über gute Gesundheit und genügenden Vorunterricht die

Erstehung einer Prüfung aus den Gegenständendes voraus-

gehenden Kurses der Präparandinnenschule.
Der Zeitpunkt der Ausnahmsprüsungen wird 6 Wochen

vorher von der Direktion der Anstalt öffentlichbekannt gemacht.
Die tax- und stempelfreien Gesuche um Zulassung sind mit

den erforderlichen Belegen, denen auch Geburts- und Jmpf-
schein beizufügenist, versehen, innerhalb der vorgestecktenFrist
bei der Direktion einzureichen, welche hierüber nach Verneh-

mung des Lehrerrathes entscheidet.
«

,

Die Prüfung ist theils schriftlich, theils mündlich und wird

vom Lehrpersonale der Anstalt vorgenommen, welches auch de-

ren Ergebnisse zu würdigen hat..

§. l9. Die Ausnahme in das Lehrerinuenseminar findet
am Schlusse des jeweils vorausgehenden Schnljahres statt und

ist bedingt:
1. durch das zurückgelegte16. und nicht überschrittene20.

Lebensjahr;
2. durch die bezirksärztlichnachgewiesenekörperlicheBesä-

higung für das Bolksschulamt;
3. durch persönlicheUnbescholtenheit;
4. durch das vorschriftsmäßigeZeugniß über den zurückge-

legten Ul. Jahresknrs einer Präparandinnenschuleoder durch
genügende Nachweise über eine anderweit genossene dreijährige
Vorbereitung ;

5. durch das Bestehen der Aufnahmsprüfung.
Der Zeitpunkt der Abhaltung derselben wird 6 Wochen

vorher von der Kreisregierung öffentlichbekannt gegeben.
Die Gesuche um Zulassung zu der Prüfung sind mit den

erforderlichenBelegen versehen innerhalb der vorgezeichneten
Felst bei der Kreisregierungeinzureichen, welche hierüber nach
Vernehmungder Direktion der Anstalt entscheidet
§«W-»Die Prüfung wird am Sitze des Lehrerinnensemi-

TiarsFor emeV·K07M11issionabgehalten, welche unter dem Vor-
sltzeellles NeglekUUgskemmissärsaus dem Vorstande und dem

Lehrversonale der Anstalt gebildet ist, und erstreckt sich ans Re-
ligion, deutsche Sprache- RechUeU,Geographie, Geschichte,Natur-«
Milde-, Französisch-TUTlIeN-Schönschreiben,Zeichnen, Gesang
und Handarbeiten. Mündlich wird aus allen Unterrichtsgegem
ständen,schriftlichaus der Religion, der deutschen und französi-
schen Sprache, dem Rechnen, und nach Ermessen des k. Regie-
kUUgskommissärsauch aus der Geographie,Geschichteund Na-
turkunde geprüft,

'

—

«

« »§.21. Die Prüflinge haben den Nachweis zu liefern, daß
sle lITPPenUnterrichtsstoff in dem Umfange, wie solcher fÜr
die nglmge des Ill. Knrses der Präparandinnenschulevorge-
schrieben ist, zu eigen gemacht haben.

. Prüflinge, welche im Allgemeinen oder in einem der Haupt-
fächer:Religion, deutsche Sprache und Rechnen, oder in zweien
von den drei Nebensächern: Geographie, Geschichte und Natur-

kunde die Note IV. erhalten, sind als nicht befähigt zur Aus-

nahme zu erachten, und imFalle des zweitmaligen Nichtbeste-

hens der Prüfung vom Schulsache überhaupt auszuschließen
Bei Ermittlung der Hauptnote haben die Bestimmungen des

§. 27 Abs. 2 Anwendung zu finden.
VlL Honorar der Zöglinge (Schulgeld).
§. 22. Das Unterrichtsgeld für die Präparandinnen und

Seminaristinnen beträgt monatlich 8 Mark. Niederbayrische
Schulamtszöglinge sind von der Entrichtung dieses Schulgeldes
— vorbehaltlich der Bestimmung §..36 Ziff. 5 —- befreit.

Der Unterricht in dem fakultativen Klavierspiel muß von

allen Zöglingen besonders honorirt werden.

Für den Besuch der Seminar-Uebungssch"ule wird vorerst

lediglich das ortsiibliche Schulgeld an die Lokalschulkassa ent-

richtet.
Der k. Kreisregierung bleibt es vorbehalten, die Erhebung

des gleichen Schulgeldes auch zu Gunsten des Lehrerinnensemi-
nars anzuordnen, sofern die Umstände dies erheischen-sollten
Gänzliche oder theilweise Befreiung von Zahlung des Un-

terrichtshonorars kann den sonst hierzu verpflichteten Schüle-
rinnen nur bei nachgewiesener Mittellosigkeit und vollständiger

Würdigkeitgewährt werden.

§. 23. Nach Maßgabe der verfügbarenMittel werden wür-

digen und dürftigenSchulamtszöglingen aus öffentlichenFonds
Stipendien bewilligt werden.

f

V111.Fortgang, Prüfungen und Qualifikation
der Zögliuge.

§. 24. Zur Ermittlung der Fortschritte der Zöglinge in

den einzelnen Unterrichtsgegenständendienen kurze mündliche
Prüfungeu,welche nach Beendigung eines größerenAbschnittes
durch den betreffenden Lehrer Vorgenommeu werden, und schrift-
liche Probearbeiten.

«

—

Wie viele solche Probearbeiten im Laufe eines Schuljah-
res, und aus welchen Gegenständen dieselben zu geben sind,
wird durch Beschlußdes Lehrerrathes geregelt.

Jede Probeaufgabe ist von dem Lehrer, der sie gegeben,
wo möglich innerhalb der nächsten 8 Tage korrigirt zurück-
zugeben.

Nachdem die Arbeiten mit den Schülern durchgesprochen
worden sind, werden sie dem Direktor vorgelegt Jm Zeich-
nen, in der Musik und den weiblichen Handarbeiten ist jedoch
von Zwischenprüfungenund besonderen Probearbeiten abzuse-
hen, und sind die Fortschritte der Zöglinge nach der steten

Beobachtung der Lehrer zu konstatiren.
"

§. Dö. Außerdem wird bei Bemessung des Jahresfortgau-
ges der Seminarzöglinge auch noch das Ergebniß der am

Schlusse des Schuljahres unter Leitung eines k. Regierungs-
komniissärs abzuhaltenden Hauptprüfung zu Grunde gelegt,
welche für die Zöglinge des II. Seminarkurses zugleich die-

Schluß- nnd Austrittsprüfung bildet. -

Sie erstreckt sich auf alle Unterrichisgegenständeund ist

theils mündlich,theils schriftlich. Mündlich wird aus allen Ge-

genständen, schriftlich aus der Religionslehre, der deutschen
Sprache (Aussatz und Literaturgeschichte), der französischen

Sprache, der Arithmetik und Raumlehre, dann der Erziehungs-
und Unterrichtskunde geprüft.

Auch in den beiden-unteren Kursen der Präparandinnen-
schnle findet am Schlusse des Schuljahres, jedoch ohne Maß-
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gabe für den Fortgang, unter Leitung des Direktors eine Prü-

fung statt.
wird nur mündlich abgehalten. Es werden hierbei die deut-

schen Aufsätze, die Zeichnungen und Handarbeiten der Zög-
linge zur Einsicht ausgelegt.
Für die Schülerinnen des III. Kurses fällt wegen der von

-

ihnen am Jahresschlusse zu erstehenden Seminaraufnahmsprü-
sung die Jahresprüsung hinweg.
§. 27. Der Fortgang in den einzelnen Fächern und im

Allgemeinen wird durch Noten ausgedrückt
Bei Ermittlung des allgemeinen Fortganges sind nur die

Nöten aus den für alle Schülerinnen obligaten Fächern, und

zwar aus der deutschen Sprache, sowie der Erziehungs- und

Unterrichtskunde je vierfach, aus der Religion, der Arithme-
tik und Raumlehre je dreifach, aus der französischenSprache,
der Naturknnde, der Geographie und der Geschichteje zweifa ch,
aus den übrigenGegenständenje einfach in Anschlagzu bringen.

§. 28. Außer den Fortgangsnoten erhalten alle Zöglinge
mit Rücksichtauf die über sie gemachten Wahrnehmungen und

Erfahrungen eine Note in Anlagen, Fleiß und religiös sittli-
chem Verhalten, die Zöglinge des Seminaraustrittskurses auch
noch eine Note über Lehrbefähigung (Lehrgabe und Lehrge-
fchick). Am Schlusse jeden Vierteljahres werden die Noten über

Fleiß, religiös sittliches Betragen und Fortschritte in den ein-

zelnen Gegenständen für sämmtliche Schüler vom Lehrerrathe
festgestellt und im Auszuge den Eltern oder deren Stellvertre-

tern zur Einsicht und Unterschrift übersendet.
Am Jahresschlusse wird die Gesammtnote Tiber Anlagen,

Fleiß und religiös sittliches Verhalten, Fortgang in den ein-

zelnen Unterrichtsgegenständenund im Allgemeinen, dann über

Lehrbefähigungbei den Zöglingen des Il. Seminarkurses fest-

gestellt, sowie über das Vorrücken in den nächsthöherenKurs, be-

ziehungsweise über den Uebertritt in die Schulpraxis entschieden.
Zugleich wird für jeden Zögling eine bündigeSchilderung

seiner intellektuellen wie Charakter-Eigenschaften in einer soge-
nannten Jahreszensur niedergelegt, welche auf Verlangen den

Eltern und Vormündern der Zöglinge in Abschrift mitzutheilen
ist. Die Jahreszensuren der Seminaristinnen sind zur Kenntniß
der Kreisregierungzu bringen, für welche sie den ersten Anhalts-
punkt für die künftigeQualifikation der Lehramtskandidatinnen
bilden.

§. 29. Zöglinge der Anstalt, welche die Note IV. im all-

gemeinen Fortgange oder in einem der Hauptfächer, Religion,
deutsche Sprache, Arithmetik und Raumlehre, Erziehungs- und

Unterrichtskunde, oder in zweien von den drei Nehenfächern
Geographie, Geschichte, Naturkunde erhalten, sind als nicht be-

fähigt zum Vorrücken in einen höherenKurs, beziehungsweise
zum Uebertritt in die Schulpraxts zu erachten. Dieselben kön-
nen den betreffenden Kurs, jedoch nur einmal, wiederholen

§. 30. Auf Grund der festgestelltenQualifikation wird am

Jahresschlusse den Zöglingen der Anstalt ein Jahres-, bezie-
hungsweise Schluß- und Austrittszeugniß nach den anliegen-
den Formularien ,(Beilage I. und Il.) kostenfrei durch das Di-
rektorium ausgefertigt und—zugestellt.
§. 31. Die Reihenfolge der anzuwendenden Noten ist fol-

gende:
"

Anlagen: Religiös sittliches Betragen:
1. Note: sehr viele, sehr lobenswürdig,

Il. ,, viele,
» lobenswürdig,

HI. ,, hinlängliche, befriedigend,
1v. ,, geringe. nicht tadelfrei.

Dieselbe erstreckt sich auf alle Gegenstände und
«

Fleiß: Fortgang:
1. Note: sehr groß, sehr gut,

II.
,, groß, gut,

Ul. ,, genügend, genügend,
IV.

» ungenügend. ungenügend.
§. 32. Der mit der Leitung der Jahresschlußprüfungenbe-

.t"raute Regierungskommissärhat bei dieser Gelegenheit auch den

Gesammtzustand der Anstalt einer Visitation zu unterstellen, so-
wie die etwaigen Wünsche, Anträge und Beschwerden des Di-
rektors und des Lehrversonals in einer hierfür eigens anzuhe-
raumenden Sitzung des Lehrerrathes entgegenzunehmen.
Ergebniß der Prüfung, sowie der Visitation wird der k. Re-

gierung berichtet, von derselben angemessen beschieden und dem

k. Staatsministerium des Jnnern für Kirchen- und S«chnlange-
legenheiten Abschrift des Bescheides in Vorlage gebracht.

(Fortsetzung folgt.)

Freie und Hansefladt Gamburg.
Regulativ über die amtlichen Verhältnisse der an den höheren

Staatsschulen angestellten Lehrer. Vom 29. Januar 1877.

§. l. Die Lehrerkollegien der«höheren Staatsschulen
bestehen außer den Direktoren aus den ordentlichen Lehrern
und den Hilfslehrern.

f

§. 2· Die ordentlichen Lehrer werden eingetheilt in die

wissenschaftlichenLehrer, die technischen Lehrer und die Lehrer
an den Vorschulen.

§. 3. Die Gehaltsverhältnisse der sämmtlichenan den hö-
heren Staatsschulen angestellten ordentlichen Lehrer richten sich
nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 29. Januar 1877V)·

Die Amtswohnungen (§.l d. prov. Ges.) dürfen ohne
Genehmigung der vorgesetzten Sektion weder ganz noch theil-
weise vermiethet werden. Die Genehmigung ist für jeden ein-

zelnen Fall besonders einzuholen und kann jeder Zeit zurück-
gezogen werden.

§. 4. Die Stellen der ordentlichen wissenschaftlichenLehrer
der Gelehrtenschule und der Realschule sind dem Gehalte nach
in 3 Klassen getheilt; die der höherenBürgerschule sind in 2

Klassen getheilt.
Die Lehrer der ersten Gehaltsklasse der Gelehrtenschule und

der Realschule haben den Titel Professor. Die Lehrer der

zweiten Gehaltsklasse derselben Schulen sowie die Lehrer der

ersten Gehaltsklasse der höheren Bürgerschule haben den Titel

Oberlehrer. Die Verleihung der Titel an andere Lehrer, welche
sich durch wissenschaftliche oder pädagogischeLeistungen beson-
dere Verdienste erworben haben, erfolgt auf den Antrag der

Sektion der Qberschulbehördefür die höheren Schulen durch
den Senat.

§. 5. So weit das Bedürfniß der Schulen es erfordert,
werden Hilfslehrer angestellt, welchen jede wöchentliche Stunde
mit 120 M. jährlich bezahlt wird. Diejenigen Hilf-sichrer-
welche eine volle Lehrerstelle versehen, erhalten höchstens das

Minimalgehalt der ordentlichen Lehrer ohne Anspruch auf die

Alterszulage
§. 6. Die Kandidaten des höherenSchulamtes, welche ihr

pädagogisches Probejahr an einer der höherenStaatsschulen in

Hamburg abhalten, sind den Bestimmungen des Regulativs
vom 17. Oktober 1874 unterworfen-it)

Die)Deutsche Schulgesetz-Samml. 1877 Nr. 10.
«

M) Deutsche Schulgesetz-Samml. 1874 Nr. 47.

Das
«

f-

t

«

.

-

«..k
«2iJ.-,i-M
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§. 7. Die Wahl, Berufung, Entlassung nnd Pensionierung
der Lehrer geschiehtnach Maßgabe der gesetzlichenBestimmungen.

§. 8. Zur Berufung in das Amt eines wissenschaftlichen
ordentlichen Lehrers oder Hilfslehres ist ein vor einer deutschen

Prüfungskommissionbestandenes Amtsexamen für Lehrer an

Gymnasiensoder Realschulen und zur definitiven Anstellung die

Vollendung des Probejahres erforderlich. Zur Ertheilung des

Religionsunterrichtesals Hilfslehrer sind auch examinirte Kan-

didaten der Theologie befähigt.

§. 9 Die ordentlichen Lehrer haben bei ihrer Anstellung
vor dem Senate den Amtseid zu leisten. Sie sind verpflichtet,
die HamburgifcheStaatsangehörigkeit und sofern sie ein Ge-

halt von 3600 M. oder Mehr beziehen, das Bürgerrecht zu er-

werben.· Sie treten der Pensionskasse für die Wittwen und

Waisen der Beamten des Hamburgischen Staates bei und be-

zahlen die statutenmäßigenBeiträge.
«

»

§. 10. Die Stelle, welche ein ordentlicher Lehrer in einer

untern Gehaltsklasfe bekleidet, gewährt ihm kein Anrecht ans
Beförderung in eine höhere. Kein Hilfslehrer hat ein Recht
auf feste Anstellung.
§. II. Wünscht ein ordentlicher Lehrer sein Verhältniß zu

der Schule zu lösen, so hat er sein Entlassungsgesuchwenig-
stens drei Monate vor seinem beabsichtigten Austritte einzuwi-
chen. Der Austritt darf in der Regel nur am Schlusse eines

Semesters stattfinden.
Die Hilfslehrer sind mit gegenseitiger vierteljährlicherKün-

digung angestellt.
§. 12. Alle Lehrer verpflichten sich durch die Uebernahme

ihres Amtes, das Wohl der Schule in einträchtigemZusam-
menwirken mit ihren Amtsgenossen zu fördern, für die sittliche
und geistige Ausbildung der ihnen anvertrauten Jugend, ein

jeder in dem ihm angewiesenen Wirkungskreise, durch Unter-

richt, Anweisung und Beispiel mit allen Kräften Sorge zu tra-

gen und sich in jeder Beziehung die Beobachtung und Aufrecht-
erhaltung der Schulgesetze gewissenhaft angelegen sein zu lassen.
§.13. Den ihnen zugewiesenen Unterricht haben sie mit

Treue nnd Gewissenhaftigkeit zu ertheilen; die für den ersprieß-
lichen Erfolg desselben nothwendigen hänslichen Arbeiten an

Vorbereitungen und Korrekturen haben sie sorgfältig und pünkt-
lich zu verrichten.
§.14. Dem Direktor liegt die Verpflichtung obi:

a. die Interessen der seiner Leitung anvertrauten Schule der

Oberschulbehördegegenüber zu vertreten, bei eintretenden
Vakanzen im Lehrerkolleginmauf die hervortretenden Be-
dürfnisseder Schule aufmerksam und demgemäßVorschläge
TUFWiederbefetznngder erledigten Stellen zu machen, so

wieaufAnstellungder erforderlichen Hilfslehrer anzutragen;
b- fUVPleAufrechterhaltungund Durchführung der von der

Vehorde genfhmigtettSchnlordnung nach allen Seiten hin
zU Mng die Anordnungender Behörde den Lehrern zur
Kenntniß zn brlngen und über die Ausführung derselben
zu wachen;

c." für jedes Semester den Lektionsplan,welcher der Geneh-
migung der vorgesetztenSektion unterliegt, zu entwersen,
wobei ihm die Vertheilung des Unterrichtesnach den Klaf-
senund Gegenständen,so wie die Uebertragung der Klas-
senordinariatean die einzelnen Lehrer nach seinerKennt-

nlßund Beurtheilung der Persönlichkeitenobliegt;
d. slch über die Ausführung des Unterrichtsplanesdurch Be-

such-derKlassen, Durchsicht der schriftlichenArbeiten u. s.
w. m Kenntnißzu halten und auf die wirksamste Me-

thode des Unterrichtes durch Besprechung mit den Lehrern
hinzuwirken;

e. die Konserenzen zu berufen und zu leiten;
f. für die rechtzeitigeAbfassung des Schulprogramms, so wie

für die Anordnung und Leitung der Schulfeierlichkeiten
Sorge zu tragen; .

g. sich am Unterrichte selbst«indenjenigen Gegenständenund

Klassen, in denen er es für zweckmäßighält, zu betheili-
gen. Die Zahl seiner Stunden richtet sich nach der Größe
der Schule und kann erforderlichenfalls durch die vorge-

setzteSektion bestimmt werden;
h. die amtlichen Bücher und Listen selbst zu führen, oder un-

ter seiner«Verantwortlichkeit führen zu lassen, das Schul-
archiv zu verwalten, das Schulgebäude, die Schulutenfi-
lien, die Verwaltung der Bibliothek und der sonstigen
Sammlungen der Anstalt zu beaufsichtigen;

i. darüber zu wachen, daß die Schuldiener, welcheihm zu

pünktlichemGehorsam verpflichtet sind, ihre Obliegenhei-
ten nach Maßgabe der Instruktion treu-und gewissenhast
erfüllen.

Etwa erforderlichen Urlaub hat der Direktor bei dem Prä-
ses der vorgesetzten Sektion nachzufuchen. .-

«

§. 15. Die Lehrer haben die ihnen zukommenden Lektio-

nen in den Stunden zu ertheilen, welche ihnen von dem Di-

rektor in dem Lektionsplane bestimmt werden. Sie haben die-

selben sogleich nach dem mit der Glocke gegebenen Zeichen zu

beginnen. .

§. 16. Jn allen den Unterricht und die Disziplin betref-
fenden Gegenständenhaben sie den Anordnungen des Direk-

tors nachzukommen Sollten sie glauben, sich einer Bestimmung
desselben nicht fügen zu können und durch Rücksprachemit ihm
eine Ausgleichung nicht erreichen, so haben sie zwar fürs Erste
die Anordnung des Direktors zu befolgen, doch steht es ihnen
frei, die Sache der vorgesetztenSektion zur Entscheidung vor-

zulegen.
—

§. 17. Die Lehrer haben den Konserenzen, zu denen der

Direktor sie beruft, so wie den Schulfeierlichkeiten beizuwohnen,
wenn sie der Direktor nicht auf ihr Gesuch davon dispensirt.
Sie sind zur Betheiligung an den Aufnahme- und Versetzungs-
prüsungen nach der Anweisung des Direktors verpflichtet-
Ebenso haben sie die zur Erhaltung der äußeren Ordnung
nothwendige Aufsicht vor, nach und zwischen den Lehrstunden,
wie sie von dem Direktor festgestelltwird, zu führen.

§. ts. Vertretungsstunden für erkrankte oder sonst behin-
derte Kollegen haben die ordentlichen Lehrer und diejenigen
Hilfslehrer, welche eine volle Lehrerstelle versehen, auf kürzere
Zeit ohne besondere Vergütung zu übernehmen. Bei einer län-

ger als zwei Wochen dauernden Vertretung werden diejenigen
Stunden, welche ein Lehrer über das in .§. 22 bestimmte Ma-

ximum der Pflichtstunden zu ertheilen hat, nach dem für Ue-

berstunden festgestellten Satze (§. 22) vergütet. «

§.19. Da jeder ordentliche Lehrer sich durch die Ueber-

nahme seines Amtes verpflichtet, seine volle Kraft und Wirk-

samkeit der Schule zu widmen, so hat er zugleich eine solche
«

Verwendung feiner Muße zu vermeiden, welche der Erfüllung

seiner Amtspflicht nachtheilig sein könnte. Jnsbesondere ist es

den ordentlichen Lehrern sowie denjenigen Hilfslehrern, welche
eine volle Lehrerstelle verwalten, nicht gestattet, während der

Schulzeit andere als ihre amtlichen Stunden zu ertheilen. Eine

Ausnahme von dieser Regel kann nur von der vorgesetzten
Sektion gestattet werden.
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"

Ueber den Umfangs des Von ihnen ertheilten Privatunter-
richtes sind die Lehrer verpflichtet dem Direktoran Besragen

Mittheilung zu machen. Privatunterricht an Schüler der Au-

stalt darf ein Lehrer nicht ohne vorgängige Genehmigung des

Direktors ertheilen. —

Zur Uebernähme irgend eines Nebenamtes ist die Geneh-

migung der vorgesetzten Sektion erforderlich. Auch wenn die

Genehmigung ertheilt ist; kann sie jeder Zeit wieder zurückge-

zogen werden. Anderweitige Beschäftiguugen,welche mit dem

Interesse der Schule nicht vereinbar sind, können den Lehrern
von der Sektion untersagt werden-

Jeder in Militärverhältnissen stehende Lehrer ist verpflich-
tet, sich den Abschied aus der militärischen Stellung zu erwir-

ken, sobald er das für das Ausscheiden erforderliche Alter er-

reicht hat. Nur durch ausdrücklicheGenehmigung der vorge-

setzten Sektion kann ihm gestattet werden, weiter zu dienen.

§. 20. Die von den Lehrern zu übende Schulzucht soll in-

nerhalb der Grenzen einer ernsten elterlichen Zucht bleiben.

Schwerere Strafen, zu welchen schon die des Nachsitzens über
die Zeit von einer Stunde hinaus gehört, können nur mit Ge-

nehmigung des Direktors oder auf Beschluß der Lehrerkoufe-

renz verfügt werden. Jeder Lehrer, welcher die Strafe des

Nachsitzens verhängt, ist zur Beaufsichtigung des betreffenden
Schülers während der Strafzeit verpflichtet.

Wegen schlechten Betragens oder anhaltender Trägheit
f

können Schiller auf Antrag des Lehrerkollegiums durch die vor

gefetzte Sektion aus der Schule verwiesen werden.

Für die Handhabung der Schulzucht ist die von der Be-

hörde genehmigte Schulordnung der einzelnen Anstalten maß-

gebend.
"

§. 21. Jst ein Lehrer durch Krankheit an der Erfüllung

seiner Pflicht verhindert, so hat er dem Direktor sobald als

möglich davon Anzeige zu machen. Hat ein Lehrer sonst be-

sondere Veranlassung, seinen Unterricht auszusetzen, so muß er

um Urlaub nachsuchen. Diesen bis zu drei Tagen zu erthei-
len, ist der Direktor befugt, ein längerer Urlaub muß durch
den Direktor beim Präses der vorgesetzten Sektion uachgesucht
werdenj

§. Die Professoren und Oberlehrer sind bis zu 22

Unterrichtsstunden wöchentlichverpflichtet, die übrigen wissen-
schaftlichen Lehrer bis zu 24, die technischen und alle semina-

ristisch gebildeten Lehrer bis zu 28. Weniger als 18 Stunden
wöchentlich kann der Direktor einem ordentlichen Lehrer nur

mit Genehmigung der vorgesetzten Sektion zutheilen.
Auch über diese Stundenzahlen hinaus sind alle Lehrer er-

forderlichen Falles zur Uebernahme von Stunden gegen die

.Vergütung von 120 M. für Stunde und Jahr verpflichtet.

§. 23. Den ordentlichen Lehrern liegt es ob, dem Direk-

tor in allen die Schule betreffenden Angelegenheiten helfend
zur Seite zu stehen. Sie find deshalb besonders verpflichtet,
den Direktor auf die Uebelstäude, die sie etwa bemerken und

auf neue Einrichtungen, die ihnen nöthig scheinen, aufmerksam

zu machen. .

-

»

Die wissenschaftlichen Lehrer sind verpflichtet, der Reihe

nach die Programmabhandlung zu schreiben und bei Schulfeier-
lichkeiten die Festrede zu» übernehmen, sofern sie nicht der Di-

rektor von dieser Pflicht entbindet.

§. 24. Diejenigen Lehrer, welchen das Ordinariat in ei-

ner Klasse übertragen ist, haben insbesondere die Aufgabe, den

Geist der Ordnungsund des Gehorsams, des Fleißes und des

wissenschaftlichenStrebens in derselben zu fördern uud zu die-

sem Zweckein stetem kollegialischen Verkehr mit den in der

Klasse unterrichtendeu Lehrern alles zu berathen, was darauf
förderlich einwirken kann(

Zu den Pflichten und Geschäftendes Ordinarius gehören
besonders folgende: -

. l) Er hat mit den in seiner Klasse unterrichtenden Lehrern
das Maß und die Vertheilung der häuslichen Arbeiten

der Schüler, der schriftlichen sowohl, als der zu memo-

rirenden, so zu berathen und festzustellen, daß Ueber-

bürduug und Ungleichmäßigkeitvermieden wird. Den

Schülern ist von dieser Anordnung ein übersichtlicher
Plan zur Kenntniß zu bringen. ,

-

L) Es liegt ihm vornehmlich ob, aus Ordnung und Reinlich-
keit in den Büchern und Heften der Schüler zu achten.

Z) Der Ordinarius hat die Aufsicht über das Klassenbuch und

wird die Bemerkungen in demselben vornehmlich auch bei

Anfertigung der Zeugnisse benutzen. Er hat die erforder-

lichen Listen gewissenhaft zu führen.

4) Für die Anfertigung der Zeugnisse hat der Ordinarius

gemäß der festgesetztenOrdnung Sorge zu tragen.
b) Es liegt ihm ferner ob, sich mit den Eltern der Schüler

in Verbindung zu setzen, wenn für diese eine besondere

Behandlung erforderlich wird. Von solchen Fällen ist
dem Direktor Nachricht zu geben.

Etwaige Klagen von Schülern über Lehrer sind nicht von

dem Ordinarius anzunehmen, sondern an den Direktor zu ver-

weisen.

§. Lö. Jede Eingabe eines Lehrers an die vorgesetzte Be-

hörde muß durch Vermittelung des Direktors eingereicht werden.

§. 26. Konferenzen der Lehrer werden mindestens einmal

in jedem Monate abgehalten.

§. 27. Ju den Konferenzen sind alle wichtigeren Vorgänge
des Schullebens und die Bedürfnisse der Anstalt von dem Leh-
rerkollegium zu besprechenund die in Beziehung auf dieselben
etwa nöthigen Beschlüssezu fassen. Jn den Konferenzen wird

das Lehrerkollegium also

I) den Lehrgang in den einzelnen Unterrichtsgegenständen
berathen und festsetzen,

L) die zu gebrauchenden Lehrbücher bestimmen,
Z) die zur Aufrechterhaltung der Disziplin nöthigen Verab-

redungeu und Einrichtungen treffen,
4) dasVerhalten der einzelnen Schüler, wenn es nöthig ist,

besprechen und über die besondere Behandlung derselben

beschließen,
«

5)" die den Schülern zu ertheilenden allgemeinen Zeugnisse
festsetzen,

6) die Versetzungen bestimmen.

§. 28. Zur Theilnahme an denjenigen Konferenzen, welche

allgemeine Gegenstände beireffeu,ssind alle Lehrer verpflichtet,

sofern sie der Direktor nicht von der Theilnahme entbindet.

Zu besonderen Konferenzen über einzelne Gegenstände des

Unterrichtes und der Disziplin beruft der Direktor die bethei-
ligten Lehrer. -

«

.

An solchen Konferenzen theilzunehmen, ist auch den übri-

gen Lehrern auf ihren Wunsch zu gestatten. -

§. 29. Der Direktor leitet die Konferenzen. Bei Abstim-

mungen über zu fassende Beschlüsseentscheidet die Mehrheit der

ordentlichen Lehrer; bei Stimmengleichheit giebt die Stimme

des Direktors den Ausschlag. Dieser hat das Recht, gegen ei-

nen Beschluß, für welchen er die Verantwortung zu überneh-
,
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men Bedenken trägt, sein Veto einzulegen. Falls die Mehrheit

meint, den Beschluß aufrecht erhalten zu müssen, so ist die

Entscheidung der vorgesetzten Sektion einzuholen.

§. 30. Das Protokoll in den Konserenzen hat ein von

dem Direktor damit zu beauftragender ordentlicher Lehrer zu

führen. Dasselbe ist, sofern es nicht sogleich festgestelltwird,
in der nächstenSitzung zur Genehmigung vorzulegen.

§. 31. Die Verhandlungen und Beschlüsseder Konseren-

zen sind, soweit sie nicht zur Mittheilung bestimmt sind, als

Amtsgeheimnissezu behandeln.
Die Oberschulbehörde.

Sektion für die höheren Schulen.

Königreichprenßen
Ministerial-Erlaß,die Zuziehung der Superintendenten als Kreis-

Schulinspektoren zu den Sitzungen städtischerSchuldeputationen
betreffend. Vom Il. Dezember 1876.

Berlin, den 11. Dezember 1876.

Die Beschwerde des Magistrats vom 12. August d. J.
über die von der Königl. Regierung daselbst angeordnete-Zu-
ziehung des von derselben zum Kreis-Schulinspektor ernannten

Predigers N. zu den Sitzungen der städtischenSchuldeputation
ist als begründet nicht anzuerkennen.

Wenn in Nr. 2 der Instruktion vom 26. Juni 1811 für-
den Bereich der größeren Städte den Superintendenten das

Recht gewährt word-en ist, in den Schuldeputationen, selbst

ohne Mitglied derselben zu sein, die Schulangelegenheiten ihrer
Diözesen vorzutragen und darüber ihre Stimme abzugeben, so
hat damit keineswegs, wie der Magistrat voraussetzt, den Kir-

chengesellschaften als solchen und den Superintendenten als

Vertretern der Kirche Antheil an der städtischenSchulverwal-
tung gewährt werden sollen.

Vielmehr unterliegt es mit Rücksichtdarauf, daß im Prin-
zipe bereits im §. 9 Titel 12 Theil lI. des Allgemeinen Land-

rechts anerkannt worden, die Schulaufsicht gebühreausschließ-
lich dem Staate, und mit Rücksichtauf den Umstand, daß zur

Zeit des Erlasses der Instruktion vom 26. Juni 1811 die

Schulaufsicht ausschließlichin den Händen von Geistlichen war,
schon-nach der gedachten Instruktion selbst keinem Zweifel, daß
der Superinteudent lediglich in seiner Eigenschaft als Kreis-

. Schulinspektoran der Thätigkeitder Stadtfchuldeputation theil-
zUUehmenberufen war. Könnte in dieser Richtung noch ein
Zweifel Psstehelhso würde er gehoben werden durchdie Zuku-
laV-Refkktpte«vom 22. April 1823 und vom 21. November 1827

LVFMtsamptzAnnalen Band 7. Seite 292 und Band ll

SeiteJSOB Welchebestimmt zu erkennen geben, daß der Su-

PFUMUJDSUIUUU m seiner Eigenschaftals Schulinspektor zuzu-
ziehen ist. ,

Da nun die Instruktion vom 26. Juni 1811 gemäß§. 36

derSchulordnung vom 11. Dezember 1845 hinsichtlich der städ-

ttschenSchulen maßgebendist, so steht fest, daß die Städte

Ukldihr Schulwesen von der Aufsicht des Kreis-Schulinspektors
Mcht eximirt sind.

.

Der Minister der geistlichen ec. Angelegenheiten
Falk.

»
An

den Magistrat sc·
U. IV. 6882.

Ministerial-Erlaß, die Schnlgeldzahlung für die die städtischen
Schulen besuchendenKinder städtifcherLehrer betreffend.

Vom 31. Ianuar.1877. .

- Berlin,-den 31. Januar 1877.

Ueber die Frage, ob den dortigen Lehrern aus besonderen
Gründen eine Befreiung von der Schulgeldzahlungfür ihre
die dortigen städtischenSchulanstalten besuchenden Kinder zu-

stehe, ist, wie ich dem Magistrat auf die Beschwerde vom 9.

November v. J. über die hierbei zurückfolgendeVerfügung der

KöniglichenRegierung zu N. vom 9. August v. I. hiermit er-

öffne, im Verwaltungswege eine materielle Entscheidung nicht
zu treffen. ·

Vielmehr würde der Streit hier-überzwischen der Stadt-

gemeinde und den die Schulgeldbefreiung in Anspruch nehmen-
den Lehrern —eventl.nur im Rechtswege zuni Austrage gebracht
werden können.

Inzwischen aber wird, da die an sich zulässige-administra-
tive Exekutiou zur Beitreibung des Schulgeldes gemäß Nr. 2

der AllerhöchstenKabinets-Ordre vom 19. Juni ·1836 (Ges.-
Saminl. S. 198) gehemmt wird, wenn der in Anspruch Ge-

nommene eine Exemtion behauptet und sich seit mindestens
zwei Jahren, im Besitze der Freiheit befindet, der letztere Fall
aber bezüglichder dortigen Lehrer vorzuliegen scheint, dem’«Ma-
gistrat versagt werden müssen, von den eine Exemtion behaup-
tenden und seit mindestens zwei Jahren im Besitze der Schul-
geldfreiheit sich befindenden Lehrern Schulgeld im Wege der

administrativen Exekution einzuziehen.
«

Es wird daher dem Magistrat eventuell nur übrig blei-

ben, seinerseits den Rechtsweg gegen die eine Exemtion behaup-
tenden Lehrer zu beschreiten,wenn Derselbe das Vorhandensein
einer solchen Exemtion glaubt bestreiten zu sollen.

Der Minister der geistlichen 2e. Angelegenheiten.
Falk.

An
den Magistrat zu N.

U. II. 64l4. III.

KönigreichSachsen.
B. Lehr- und Prüfungsordnungfür die RealschulenI. Ordnung.

Vom 29. Januar 1877.

(Fortsetzung aus Nr· 15, Spalte 282.)

§. 41. Außer den bei dem sprachlichen Unterrichte zu ge-
brauchenden Lehr- und Uebungsbüchernist auch auf die Ein-

führung zweckmäßigerLehrbücherund Leitfaden in der Reli-

gion, Geschichte, Geographie, Naturkunde und Mathematik Be-

dacht zu nehmen, damit bei dem Unterrichte in diesen Lehrfä-
chern das zeitraubende und auch sonst mit manchen Nachthei-
len verknüpfteDiktiren möglichstvermieden werde.

Zu EinführungsolcherLehrbücherist die Genehmigung des

Ministeriums erforderlich. -

Die Lehrer haben übrigens darauf zu sehen, daß die Schü-
ler sich nur solcher Bücher in der Schule bedienen, welche auf
gutes Papier und nicht zu fein gedruckt sind, damit sie durch
den öfteren Gebrauch derselben die Augen nicht angreifen.
§. 42. Keiner Realschule darf es an den erforderlichen

Lehrapparaten und Hilfsmitteln für den Unterricht fehlen.-
Dazu gehören Bibliotheken zu dem Gebrauche der Lehrer und

zur Lektüre, wiexzu dem Privatstudium der Schüler, Karten-

sammlungen, Globen, mathematische und PhysikalischeInstru-
» niente, Sammlungen für den naturhistorischen Unterricht, Ap-

parate und Chemikalien für den Unterrichtin der Chemie, Vor-



247 Sachsen: Lehr- und PriifungsordnuugfürRealfchulen. V.29.Jan.1877.» Anzeigen. 248

legeblätter für Schreibe- und Zeichenunterricht, Modelle von

Raumgestalten fiir den Unterricht im Freihandzeichnen, in der

Stereomctrie Und Projektionslehre.
§. 43. Die Lehrer haben sich einer sorgfältigenKorrektur

der schriftlichen Arbeiten zu unterziehen. Jn der Verpflichtung
der Direktoren liegt es, darüber zu wachen, daß dies seiten al-

ler Lehrer geschehe, daher wenigstens einmal halbjährig die

schriftlichen Arbeiten aller Klassen in dieser Beziehung zu revi-

diren und diejenigen Lehrer, welche sich nach wiederholten frucht-
losen Ermahnungen eines Versäumnisses schuldig machen, bei

den vorgesetzten Behörden anzuzeigen. Wegen Feststellung ei-

nes Arbeitsplanes vergleiche §. 4 der Ausführungsverordnung.
§. 44. An keiner Realschule darf eine Einrichtung fehlen,

durch welche die-Beaufsichtigung der Schüler auch außerhalb
des öffentlichen Unterrichtes in ihren Privatwohnungen zur

Verhütung des Unfleißes und sittlichen Verfalles möglich wird.

Es soll daher eine bestimmte Anzahl von Schülern jedem Leh-
rer zur speziellen Aufsicht und Fürsorge zugewiesen werden.

Die näheren Bestimmungen darüber gehören in die besonderen
Schulordnungen jeder Anstalt. Vergleiche §. 13 des Gesetzes
und §.F) der Ausführungsverordnung.

B. Prüfungsordnung.
l. Aufnahmeprüfung

§. 45. Die Anmeldung zur Aufnahme erfolgt bei dem Direktor.

Der Aufzunehmende ist bei der Anmeldung dem Direktor

in der Regel persönlichvorzustellen.
Bei der Anmeldung sind beizubringen: , .

l. ein Geburts- oder Taufzeugniß,
2.,ein Jmpfschein, vergl. Reichsimpfgesetzvom 8. April v1874
(Seit«e31 fg. des Reichs-Gesetzblattes vom Jahre 1874),

§§. l und 13, und Verordnung, die Ausführung des

Reichsimpfgesetzesvom 8. April 1874 betreffend, voni«20.

März 1875 (Seite 167 fg. des Gesetz- und Verordnungs-
blattes vom Jahre 1875),

3. ein Zeugniß über die bisher genossene Bildung (Kennt-
nisse, Fortschritte, Verhalten),

4. bei Konfirmirteu ein Konfirmationszeugniß.·
Der Termin zur Anmeldung für die regelmäßige Auf-

nahme, zu Beginn des Schuljahres nach Ostern, wird von dem

Direktor öffentlichbekannt gemacht.
§. 46. Die Aufnahme in die unterste Klasse darf nicht vor

dem erfüllten zehnten Lebensjahre geschehen.
s

§. 47. Die Vorbildung, an welche die Realschule anknüpft
und welchesie deshalb vorfinden muß, ist im Allgemeinen die-

jenige Elementarbildung, wie sie nach mindestens vierjährigem
Besuche einer guten Bürgerschule von einem fleißigenund be-

gabten Schüler erreicht sein wird.

Für die Aufnahme in höhere Klassen sind die Leistungen
der Rezipienden nach den Anforderungen zu bemessen, welche
die Lehrordnung in den einzelnen Unterrichtsfächernnach dem

Pensum für die betreffenden Klassen stellt. —

§. 48. Bei der regelmäßigen Jahresausnahme zu Anfang
des Unterrichtskursus ist die Prüfung der Angemeldeten unter

Leitung des Direktors in Gegenwart und unter Betheiligung
des gesammten Lehrerkollegiums vorzunehmen.

»

Bei Prüfung einzelner, im Laufe des Unterrichtsjahres Auf-

nahme suchender Schüler hat der Direktor ausnahmslos den

Ordinarius und die übrigen Hauptlehrer der Klasse, für welche
sie geprüft werden, zuzuziehen.

Il. Semestral- und Jahresprüfung.
§. 49. Zweimal im Jahre ist eine Prüfung aller Klassen

abzuhalten, am Schlusse des Semesters zu Michaelis und am

Schlusse des Schuljahres zu Ostern. Die Prüfung zu Michae-
lis ist nicht öffentlichund findet innerhalb der Anstalt nur zu
dem Zwecke statt, die Schüler zum Fleiße anzufpornen und

nach den Ergebnissen des Examens die Verfetzungen innerhalb
der Klasse vornehmen zu können. Die Prüfung am Schlusse
des Schuljahres dagegen wird dazu veranstaltet, um die Ver-

setzung in höhere Klassen vorzubereiten und ein öffentliches

Zeugniß von den Leistungen der Anstalt abzulegen. — Sie fin-
det vor Eintritt der Osterferien statt und es ist zu dem münd-

lichen Theile derselben öffentlicheinzuladen. (Forcsetzuug folgt.)

—————
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